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B. Örtliche Bauvorschriften gem. § 89 Abs. 1 BbgBO 
 
Gestaltungsfestsetzungen (§ 89 Abs. 1 BbgBO) 
 
Dachformen 
In den SD gekennzeichneten Teilbereichen und überbaubaren Flächen sind ausschließlich 
Satteldächer bis zu einer Neigung von 45° zulässig. 
 
Kleinteilige Baustruktur 
Im Bereich der Hospitalstraße, der Sternstraße und des Kirchweges muss die Firsthöhe entsprechend 
der natürlichen Geländebewegung gestaffelt werden. Die niveaugleichen Abschnitte des Dachfirstes 
dürfen in der Hospitalstraße eine Länge von 30 m, in den anderen Straßen eine Länge von 20 m nicht 
überschreiten. 
 
Höhenlage der Hauseingänge 
Hauseingänge sollen stufenlos an den dem natürlichen Geländeniveau folgenden  
Gehweg anschließen. 
 
Fensterformate 
Zulässig sind ausschließlich stehende Fensterformate. Ausnahmsweise zulässig sind Schaufenster, 
sofern sie senkrechte Teilungen aufweisen, die den Gliederungen der Fassaden folgen. 
 
 
Materialien und Farbgebung 
Zulässig sind für Fassaden ausschließlich mineralischer Putz und rotes oder gelbes Ziegelmauerwerk, 
für Dächer ausschließlich rote Ziegeldeckung. 
 
Einfriedungen 
Zulässig an Straßen sind ausschließlich Mauern in Ziegelsichtmauerwerk, im Hofbereich 
ausschließlich Laubholzhecken in Verbindung mit Staketen- oder Maschendrahtzäunen. 
Für Quartier 5b gilt: Zulässig an Straßen und an öffentlichen Grünflächen sind ausschließlich Mauern 
in Ziegelsichtmauerwerk, im Hofbereich ausschließlich Laubholzhecken in Verbindung mit Staketen- 
oder Maschendrahtzäunen. 
 
Stellplätze (gilt nur für Quartier 5b)  
Stellplätze sind als Carport mit offener Dachkonstruktion, die begrünt werden soll, auszubilden. 
 
Abstandsflächen (§ 89 Abs. 2 BbgBO) 
Abstandsflächen: Zur Wahrung bzw. Wiederherstellung der baulichen Eigenart des Quartiers werden 
in der Richard-Steinweg-Straße, der Diesterwegstraße und der Sternstraße statt der erforderlichen 
Abstandsflächen von 0,75 H solche mit einer geringeren Tiefe von jeweils 0,5 H festgesetzt. 

 
C. Nachrichtliche Übernahmen 
 
Denkmalgeschützte Gebäude 
 

D. Hinweis 
Um im Plangebiet den Vogelschutz zu gewährleisten, sind im Bereich der Gebäudefassaden 
Nistbretter, Nistkästen oder in die Fassade eingelassene Lochsteine als Brutmöglichkeit vorzusehen  
 

E. Inkrafttreten  
Diese Satzung wird mit der Bekanntmachung der Anzeigebestätigung der Bezirksregierung sowie von 
Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung rechtsverbindlich. (§ 12 BauGB) 




